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ANMELDUNG Reiseveranstalter PROFI TEAM REISEN GmbH

Reiseziel

Reise-Nr.

Reisetermin

Anzahl Zimmer

Sonstiges

Abflughafen

DZ EZ

PROFI TEAM REISEN GmbH
 
Sonnenstraße 3  
85609 Aschheim, Germany
Phone +49 89 - 904 50 51 
Fax +49 89 - 903 39 80 
info@profiteam.de   
www.profiteam.de

Reiseanmelder:

Name Vorname Geb.Datum Nationalität

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Reise-Versicherung gewünscht: Reiserücktritts-Versicherung

Rundum Sorglos

Flugzubringer

anderes

Rail & Fly, innerhalb DeutschlandAnreise zum Abflughafen:

ANSCHRIFT DES ReiseanmelderS:

Überweisung

MasterCard

VisaCard

American Express

gültig bis:

Auf die aktuellen Visa-/Pass- und 
Impfgestimmungen wurde nach 
bestem Wissen und Gewissen 
hingewiesen!

Der Reisenmelder erklärt, für 
die Vertragsverpflichtung der in 
der Anmeldung mit aufgeführten 
Teilnehmer wie für seine eigenen 
Vertragspflichten einzustehen.

Der Reisevertrag kommt erst 
mit Reisebestätigung durch den 
Reiseveranstalter zustande.

Durch die Unterschrift des Reisen-
ders wird bestätigt, dass die 
Reisebedingungen des gebuchten 
Veranstalters bekannt waren.

Ihre Daten werden elektronisch 
gespeichert!

Unterschrift

BEZAHLUNG:

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon (priv.)

Telefon Mobil

E-mail

Datum

(Geschäft)

gültig bis:

gültig bis:

Bemerkungen:



1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reise-
veranstalter den Abschluss eines Reisevertrages ver-
bindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich 
oder fernmündlich vorgenommen werden. Sie erfolgt 
durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung 
mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertrags-
verpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen 
Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende 
gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Vertrag 
kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter 
zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten 
Form. Die Reisebestätigung wird dem Kunden bei 
oder unverzüglich nach Vertragsschluss übermittelt. 
Hierzu ist er nicht verpflichtet, wenn die Buchung 
durch den Kunden weniger als 7 Werktage vor 
Reisebeginn erfolgt.
1.2 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des 
Reiseveranstalters vor, an das der Reiseveranstalter 
für die Dauer von 10 Tage gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes 
zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungs-
frist dem Reiseveranstalter die Annahme durch aus-
drückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung 
erklärt.

2. Bezahlung
2.1 Zahlungen auf den Reisepreis, also auch die 
Anzahlung, sind nur gegen Aushändigung eines 
Sicherungsscheines im Sinne des § 651k BGB zu  
leisten.
2.2 Mit Vertragsabschluß ist eine Anzahlung von  
10 % des Reisepreises, maximal EUR 260 / Person, 
die Restzahlung bis 21 Tagen, jedoch spätestens 
13 Tage vor Abreise bzw. bei Aushändigung der 
Reiseunterlagen fällig, sofern die Reise nicht mehr 
aus den in Ziffer 7b genanntem Grund abgesagt 
werden kann.
2.3 Rücktrittsgebühren, Bearbeitungs- und Umbu-
chungsentgelte sowie Versicherungsprämien sind 
sofort fällig.
2.4 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit 
Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5  
zu belasten.

3. Leistungen
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt 
sich aus den Leistungsbeschreibungen im Prospekt / 
Reiseausschreibungen des Reiseveranstalters und  
den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reise-
bestätigung. Die in dem Prospekt/Reiseausschreibung 
enthaltenen Angaben sind für den Reiseveranstalter 
bindend. Der Reiseveranstalter behält sich ausdrück-
lich vor, vor Vertragsabschluss eine Änderung der 
Angaben im Prospekt oder in der Reiseausschreibung 
zu erklären, über die der Reisende vor Buchung  
informiert wird.

4. Leistungs- und Preisänderungen
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reise-
leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reise-
vertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden 
und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuch-
ten Reise nicht beeinträchtigen.
4.2 Eventuelle Gewährleistungs-Ansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind.
4.3 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden 
über Leistungs-Änderungen oder Abweichungen unver-
züglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird  
der Reiseveranstalter dem Kunden eine kostenlose 
Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten.
4.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne 
Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisen-
den aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende  
hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des 
Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung 
diesem gegenüber geltend zu machen.

5. Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchungen, 
Ersatzpersonen
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von  
der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang  
der Rücktrittserklärung bei dem Reiseveranstalter.  
Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich 
zu erklären.
5.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
der Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht von 
ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vor-
liegt, eine angemessene Entschädigung für die bis 
zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und 
seine Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jewei-
ligen Reisepreis verlangen. Der Reiseveranstalter hat 
diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt,  
d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes 
des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebe-
ginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis 
pauschaliert und bei der Berechnung der Entschädi-
gung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewö-
hnlich mögliche anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung  
wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rück-
trittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:

Bis 30. Tag vor Reisebeginn
20 % des Reisepreises
ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn
25 % des Reisepreises
ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn
30 % des Reisepreises
ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn
50 % des Reisepreises
ab 6. bis 2. Tag vor Abreise
65 % des Reisepreises
ab 1 Tag vor Abreise oder bei Nichtantritt der Reise  
80 % des Reisepreises.
5.3 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass diesem 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Schaden entstanden ist, als die von ihm geforderte 
Pauschale.
5.4 Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle  
der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete 
Entschädigung zu fordern, soweit der Reiseveranstalter 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden 
sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpflich-
tet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichti-
gung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, 
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen kon-
kret zu beziffern und zu belegen.
5.5 Sollen auf Wunsch des Reisenden nach der 
Buchung Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, 
des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der 
Unterkunft oder der Beförderungsart vorgenommen 
werden, so entstehen dem Reiseveranstalter in der 
Regel die gleichen Kosten wie bei einem Rücktritt.  
Der Reiseveranstalter muss daher die Kosten in  
gleicher Höhe berechnen, wie sie sich im Umbu-
chungszeitpunkt für einen Rücktritt ergeben hätten. 
Bei anderweitigen, geringfügigen Änderungen wird 
jedoch nur eine Bearbeitungsgebühr von EUR 25 
berechnet.
5.6 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß  
§ 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen,  
bleibt durch die vorstehenden Bedingungen  
unberührt.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Reise-
veranstalter bei den Leistungsträgern um Erstattung 
der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Ver-
pflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerheb-
liche Leistungen handelt oder einer Erstattung gesetz-
liche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

7. Rücktritt und Kündigung seitens des Reise-
veranstalters
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor 
Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder 
nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:
a) ohne Einhaltung der Frist:
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende 
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung 
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reise-
veranstalter, so behält er den Anspruch auf den 
Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der erspar-
ten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrech-
nen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungs-
trägern gutgebrachten Beträge.
b) bis drei Wochen vor Reiseantritt:
Der Reiseveranstalter kann bis drei Wochen vor 
Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten, wenn  
die in der Reiseausschreibung bezifferte Mindest-
teilnehmerzahl nicht erreicht wurde. In jedem Fall  
verpflichtet sich der Reiseveranstalter, den Kunden 
unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die 
Nichtdurchführung der Reise in Kenntnis zu setzen 
und die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. 
Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unver-
züglich zurück. Die Mindestteilnehmerzahl und die 
späteste Rücktrittsfrist muss in der Reisebestätigung 
deutlich angegeben oder auf die entsprechenden 
Angaben in der Reiseausschreibung verwiesen werden. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann, hat der Reiseveranstalter den Kunden 
davon zu unterrichten.

8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher 
Umstände
Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt:
BGB, § 651j:
(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag 
allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen.
(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so  
finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 Sätze 1  
und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten  
für die Rückbeförderung sind von den Parteien je  
zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehr-
kosten dem Reisenden zur Last.

9. Mitwirkungspflichten des Kunden
9.1 Mängelanzeige: Wird die Reise nicht vertragsge-
mäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe verlangen. 
Der Kunde ist aber verpflichtet, dem Reiseveranstalter 
einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzei-
gen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Minderung 
des Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos ist oder aus 
anderen Gründen unzumutbar ist. 

Der Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unver-
züglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis  
zu geben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht 
vorhanden, sind etwaige Reisemängel dem Reisever-
anstalter an dessen Sitz zur Kenntnis zu geben. Über 
die Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. des Reisever-
anstalters wird der Kunde in der Leistungsbeschrei-
bung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, 
unterrichtet. Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht 
befugt, Ansprüche des Kunden anzuerkennen.
9.2 Fristsetzung vor Kündigung: Will ein Kunde den 
Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 615 c 
BGB bezeichneten Art nach § 615 e BGB oder aus 
wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund 
wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat er dem Reise-
veranstalter zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfe-
leistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn 
Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter  
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung 
des Vertrages durch ein besonderes, dem Reisever-
anstalter erkennbares Interesse des Kunden gerecht-
fertigt wird.
9.3 Gepäckverlust, Gepäckbeschädigung und Gepäck-
verspätung: Schäden oder Zustellungsverzögerungen 
bei Flugreisen empfiehlt der Veranstalter dringend 
unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadens-
anzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel 
Erstattungen ab, wenn die Schadensanzeige nicht 
ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei Ver-
spätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung 
oder der örtlichen Vertretung des Veranstalters 
anzuzeigen.
9.4 Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informie-
ren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. 
Flugschein, Hotelgutscheine) nicht innerhalb der vom 
Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhält.

10. Beschränkung der Haftung.
10.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters  
für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf  
den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschul-
dens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
10. 2 Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters 
für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt 
jeweils je Kunden und Reise. Möglicherweise darüber 
hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit 
Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen 
bleiben von der Beschränkung unberührt.
10.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für 
Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden  
im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschrie-
benen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestä-
tigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig 
gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des 
Reiseveranstalters sind. 
Der Reiseveranstalter haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden 
vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen 
während der Reise und die Unterbringung während 
der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden 
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten des Reiseveranstalters 
ursächlich geworden ist.

11. Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach 
dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendi-
gung der Reise geltend zu machen. Die Geltend-
machung kann Frist wahrend nur gegenüber dem 
Reiseveranstalter unter der nachfolgend angegebenen 
Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der 
Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert 
worden ist. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur 
Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungs-
verzögerungen bei Gepäck im Zusammenhang mit 
Flügen gemäß Ziffer 10.3. Diese sind binnen 7 Tagen 
bei Gepäckbeschädigung und binnen 21 Tagen bei 
Gepäckverspätung nach Aushändigung, zu melden.

12. Verjährung
12.1 Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f 
BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Reisever-
anstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beruhen.
12.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c  
bis f BGB verjähren in einem Jahr.
12.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen 
Reiseendes folgt.

12.4 Schweben zwischen dem Kunden und dem 
Reiseveranstalter Verhandlungen über den Anspruch 
oder die den Anspruch begründenden Umstände, so 
ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der 
Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein.

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehörige 
des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheits-
vorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor 
Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft.
Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch  
die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der 
Reisende den Reiseveranstalter mit der Besorgung 
beauftragt hat; es sei denn, dass dieser die Verzö-
gerung zu vertreten hat. Der Reisende ist für die 
Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wich-
tigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, 
insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die 
aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, 
gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie 
durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation 
des Reiseveranstalters bedingt sind. Sollten Einreise-
vorschriften einzelner Länder vom Reisenden nicht  
eingehalten werden oder sollte ein Visum durch das 
Verschulden des Reisenden nicht rechtzeitig erteilt 
werden, so dass der Reisende deshalb an der Reise 
verhindert ist, kann der Reiseveranstalter den 
Reisenden mit den entsprechenden Rücktrittsgebühren 
belasten. Das gilt auch für den Fall, dass sich für den 
Reiseteilnehmer Schwierigkeiten ergeben, aufgrund 
von Vorschriften und Empfehlungen zu Infektions-  
und Impfschutz sowie anderer Prophylaxe-Maßnahmen 
sowie eines Thrombose-Risikos. Der Reisende ist ver-
pflichtet, sich rechtzeitig über Infektions- und Impf-
schutz, ein Thrombose-Risiko bei Langstreckenflügen 
sowie weitere Prophylaxe-Maßnahmen zu informieren 
und ggf. ärztlichen Rat einzuholen.

14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reise-
vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Reisevertrages zur Folge.

15. Datenschutz
Personenbezogene Daten, die dem Veranstalter zur 
Abwicklung des Reisevertrages zur Verfügung gestellt 
werden, sind gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
gegen missbräuchliche Verwendungen geschützt.

16. Gerichtsstand
16.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis.
16.2 Soweit bei Klagen des Kunden gegen den 
Reiseveranstalter im Ausland für die Haftung des 
Reiseveranstalters dem Grunde nach nicht deutsches 
Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechts-
folgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und 
Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.
16.3 Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an 
dessen Sitz verklagen. Für Klagen des 
Reiseveranstalters gegen den Kunden ist der Wohnsitz 
des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, 
bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird 
als Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters ver-
einbart.
16.4 Die vorstehenden Bestimmungen über die 
Rechtswahl und den Gerichtsstand gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht 
abdingbaren Bestimmungen internationaler 
Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem 
Kunden und dem Reiseveranstalter anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt
b) oder wenn und insoweit auf den Reisevertrag 
anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im 
Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für 
den Kunden günstiger sind als die Regelungen in die-
sen Reisebedingungen oder die anwendbaren deut-
schen Vorschriften.

17. Schlussbestimmungen
17.1 Alle Angaben entsprechen dem Stand bei 
Drucklegung (Januar 2010). Mit der Veröffentlichung 
neuer Ausschreibungen (Prospekte etc.) oder 
Preislisten verlieren alle früheren entsprechenden 
Veröffentlichungen über gleichlautende Angebote  
und Termine ihre Gültigkeit.

Reiseveranstalter:
PROFI TEAM REISEN GMBH
Sonnenstraße 3
D - 85609 Aschheim
Telefon (0 89) 9 04 50 51
Telefax (0 89) 9 03 39 80
e-mail: info@profiteam.de
www.arabienspezialist.de
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Geschäftsführerin: Johanna Landler

ALLGEMEINE REISEBEDINGUNGEN VON PROFI TEAM REISEN GMBH


